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15. kommt außerdem überein, dass das Programm die
Bezeichnung „Weltrauminformationsportal der Vereinten Na-
tionen für Katastrophenmanagement und Notfallmaßnahmen“
(SPIDER) führen und als offenes Netzwerk von Stellen, die
Unterstützung auf dem Gebiet des Katastrophenmanagements
anbieten, in Form eines Programms des Büros für Weltraum-
angelegenheiten unter der Leitung seines Direktors durchge-
führt werden soll und dass der Direktor des Büros für die Ge-
samtaufsicht über das Programm zuständig sein soll; 

16. kommt ferner überein, dass das Programm über das
Büro für Weltraumangelegenheiten dem Ausschuss für die
friedliche Nutzung des Weltraums Bericht erstatten und von
diesem Anweisungen erhalten soll.

RESOLUTION 61/111

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 14. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/406, Ziff. 15)13.

61/111. Internationale Zusammenarbeit bei der friedli-
chen Nutzung des Weltraums

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/122 vom 13. De-
zember 1996, 54/68 vom 6. Dezember 1999, 59/2 vom 20. Ok-
tober 2004 und 60/99 vom 8. Dezember 2005,

zutiefst überzeugt von dem gemeinsamen Interesse der
Menschheit an der Förderung und Ausweitung der Erfor-
schung und Nutzung des Weltraums, die Sache der gesamten
Menschheit sind, für friedliche Zwecke und an der Fortsetzung
der Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwachsenden
Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit der in-
ternationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich, für die die
Vereinten Nationen auch in Zukunft eine Koordinierungsstelle
sein sollen,

in Bekräftigung der Wichtigkeit der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des Rechts,
einschließlich der einschlägigen Normen des Weltraumrechts
und deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammenar-
beit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für fried-
liche Zwecke, sowie der Wichtigkeit des weitestmöglichen
Beitritts zu internationalen Verträgen, die die friedliche Nut-
zung des Weltraums fördern, um die neuen Herausforderun-
gen, insbesondere diejenigen für die Entwicklungsländer, zu
bewältigen,

ernsthaft besorgt über die Möglichkeit eines Wettrüstens
im Weltraum und eingedenk der Bedeutung des Artikels IV
des Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten
von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper14,

in der Erkenntnis, dass alle Staaten, insbesondere diejeni-
gen, die in der Raumfahrt führend sind, als wesentliche Vor-
aussetzung für die Förderung und Stärkung der internationalen
Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Welt-
raums für friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum beitragen sollen,

in der Erwägung, dass die Frage des Weltraummülls für al-
le Nationen von Belang ist,

in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der
friedlichen Weltraumforschung und ihrer Anwendungen so-
wie bei verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftli-
chen Weltraumprojekten, die zur internationalen Zusammen-
arbeit beitragen, sowie der Wichtigkeit einer Weiterentwick-
lung des rechtlichen Rahmens zur Stärkung der internationalen
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet,

überzeugt von der Wichtigkeit der Empfehlungen in der
Resolution „Das Jahrtausend des Weltraums: Wiener Erklä-
rung über den Weltraum und die menschliche Entwicklung“,
die auf der vom 19. bis 30. Juli 1999 in Wien abgehaltenen
Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die Erfor-
schung und friedliche Nutzung des Weltraums (UNISPACE
III) verabschiedet wurde15, sowie von der Notwendigkeit, die
Nutzung der Raumfahrttechnik für die Umsetzung der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen16 zu fördern,

Kenntnis nehmend von den bereits ergriffenen sowie noch
zu ergreifenden Maßnahmen zur weiteren Umsetzung der
Empfehlungen der UNISPACE III, wie in Resolution 59/2 und
im Aktionsplan des Ausschusses für die friedliche Nutzung
des Weltraums17 niedergelegt,

in der Überzeugung, dass die Nutzung der Weltraumwis-
senschaft und -technik und ihre Anwendungen in Bereichen
wie Telemedizin, Tele-Unterricht, Katastrophenmanagement
und Umweltschutz sowie andere Anwendungen auf dem Ge-
biet der Erdbeobachtung dazu beitragen, die Ziele der Welt-
konferenzen der Vereinten Nationen zu verschiedenen Aspek-
ten der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwick-
lung, unter anderem die Beseitigung der Armut, zu verwirkli-
chen,

in dieser Hinsicht davon Kenntnis nehmend, dass der Welt-
gipfel 2005 die wichtige Rolle von Wissenschaft und Techno-
logie bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung aner-
kannte18,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
friedliche Nutzung des Weltraums über seine neunundvierzig-
ste Tagung19,

13 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Frankreich (im Namen der Plenararbeitsgruppe
für internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Welt-
raums).
14 Resolution 2222 (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1969
II S. 1967; öBGBl. Nr. 103/1968; AS 1970 87.

15 Siehe Report of the Third United Nations Conference on the Explora-
tion and Peaceful Uses of Outer Space, Vienna, 19-30 July 1999 (United
Nations publication, Sales No. E.00.I.3), Kap. I, Resolution 1.
16 Siehe Resolution 55/2.
17 A/59/174, Kap. VI.B.
18 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 60.
19 Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supple-
ment No. 20 (A/61/20).



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

208

1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche
Nutzung des Weltraums über seine neunundvierzigste Ta-
gung19;

2. fordert diejenigen Staaten, die noch nicht Vertrags-
parteien der internationalen Verträge zur Regelung der Nut-
zung des Weltraums20 geworden sind, nachdrücklich auf, die
Ratifikation dieser Verträge beziehungsweise den Beitritt zu
denselben sowie ihre Umsetzung in ihr innerstaatliches Recht
zu erwägen;

3. stellt fest, dass der Unterausschuss Recht des Aus-
schusses für die friedliche Nutzung des Weltraums auf seiner
fünfundvierzigsten Tagung seine Tätigkeit entsprechend dem
von der Generalversammlung in ihrer Resolution 60/99 erteil-
ten Mandat fortgesetzt hat21;

4. macht sich die Empfehlung des Ausschusses zu ei-
gen, der Unterausschuss Recht solle auf seiner sechsundvier-
zigsten Tagung unter Berücksichtigung der Belange aller Län-
der, insbesondere der Entwicklungsländer,

a) die folgenden Punkte regelmäßig auf seine Tagesord-
nung setzen:

i) allgemeiner Gedankenaustausch;
ii) Stand und Anwendung der fünf Weltraumverträge
der Vereinten Nationen;
iii) Informationen über die Tätigkeiten internationaler
zwischenstaatlicher und nichtstaatlicher Organisationen
im Zusammenhang mit dem Weltraumrecht;
iv) Fragen im Zusammenhang mit

a. der Definition und Abgrenzung des Weltraums;
b. den Merkmalen und der Nutzung der geostatio-

nären Umlaufbahn, einschließlich Prüfung von Mitteln
und Wegen zur Gewährleistung einer rationellen und ge-
rechten Nutzung der geostationären Umlaufbahn, unbe-
schadet der Rolle der Internationalen Fernmeldeunion;
b) die folgenden Einzelfragen und Diskussionspunkte

behandeln:

i) Überprüfung und mögliche Revision der Grundsätze
für den Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum22;

ii) Untersuchung und Überprüfung der Entwicklungen
hinsichtlich des Entwurfs eines Protokolls zum Überein-
kommen über internationale Sicherungsrechte an beweg-
licher Ausrüstung betreffend Besonderheiten der Welt-
raumvermögenswerte;

c) die Praxis der Staaten und der internationalen Orga-
nisationen bei der Registrierung von Weltraumgegenständen
im Einklang mit dem vom Ausschuss verabschiedeten Arbeits-
plan23 behandeln;

5. nimmt davon Kenntnis, dass der Unterausschuss
Recht auf seiner sechsundvierzigsten Tagung dem Ausschuss
seine Vorschläge zu den vom Unterausschuss auf seiner sie-
benundvierzigsten Tagung im Jahr 2008 zu behandelnden neu-
en Punkten unterbreiten wird;

6. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass der Unteraus-
schuss Recht im Zusammenhang mit Ziffer 4 a) ii) auf seiner
sechsundvierzigsten Tagung seine Arbeitsgruppe wieder ein-
berufen und prüfen wird, ob eine Verlängerung des Mandats
der Arbeitsgruppe über die genannte Tagung des Unteraus-
schusses hinaus erforderlich ist;

7. nimmt ferner davon Kenntnis, dass der Unteraus-
schuss Recht im Zusammenhang mit Ziffer 4 a) iv) a. seine Ar-
beitsgruppe zu diesem Punkt nur zur Behandlung von Fragen
im Zusammenhang mit der Definition und Abgrenzung des
Weltraums wieder einberufen wird;

8. stellt fest, dass der Unterausschuss Recht im Kontext
der Ziffer 4 c) seine Arbeitsgruppe wieder einberufen wird;

9. stellt außerdem fest, dass der Unterausschuss Wis-
senschaft und Technik auf seiner dreiundvierzigsten Tagung
seine Tätigkeit entsprechend dem von der Generalversamm-
lung in ihrer Resolution 60/99 erteilten Mandat fortgesetzt
hat24;

10. macht sich die Empfehlung des Ausschusses zu ei-
gen, der Unterausschuss Wissenschaft und Technik solle auf
seiner vierundvierzigsten Tagung unter Berücksichtigung der
Belange aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer,

a) folgende Punkte behandeln:

i) allgemeiner Meinungsaustausch und Einführung zu
den über einzelstaatliche Tätigkeiten vorgelegten Berich-
ten;

ii) Programm der Vereinten Nationen für Raumfahrtan-
wendungen;

iii) Umsetzung der Empfehlungen der Dritten Konferenz
der Vereinten Nationen über die Erforschung und friedli-
che Nutzung des Weltraums (UNISPACE III);

20 Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten
bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mon-
des und anderer Himmelskörper (Resolution 2222 (XXI), Anlage). Deut-
sche Übersetzung: dBGBl. 1969 II S. 1967; öBGBl. Nr. 103/1968; AS
1970 87; Übereinkommen über die Rettung und Rückführung von Raum-
fahrern sowie die Rückgabe von in den Weltraum gestarteten Gegenstän-
den (Resolution 2345 (XXII), Anlage). Deutsche Übersetzung: dBGBl.
1971 II S. 237; öBGBl. Nr. 110/1970; AS 1970 95; Übereinkommen über
die völkerrechtliche Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände
(Resolution 2777 (XXVI), Anlage). Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1975
II S. 1209; LGBl. 1980 Nr. 59; öBGBl. Nr. 162/1980; AS 1974 784; Über-
einkommen über die Registrierung von in den Weltraum gestarteten Ge-
genständen (Resolution 3235 (XXIX), Anlage). Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1979 II S. 650; LGBl. 1999 Nr. 67; öBGBl. Nr. 163/1980; AS
1978 240; und Übereinkommen zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten
auf dem Mond und anderen Himmelskörpern (Resolution 34/68, Anlage).
Deutsche Übersetzung: öBGBl. Nr. 286/1984.
21 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session,
Supplement No. 20 (A/61/20), Kap. II.D.

22 Siehe Resolution 47/68.
23 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session,
Supplement No. 20 (A/58/20), Ziff. 199.
24 Ebd., Sixty-first Session, Supplement No. 20 (A/61/20), Kap. II.C.
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iv) Fragen im Zusammenhang mit der Erdfernerkun-
dung durch Satelliten, namentlich Anwendungsmöglich-
keiten für die Entwicklungsländer und die Beobachtung
der terrestrischen Umwelt;

b) die folgenden Punkte im Einklang mit den vom Aus-
schuss verabschiedeten Arbeitsplänen25 behandeln:

i) Weltraummüll;

ii) Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum;

iii) erdnahe Objekte;

iv) Nutzung von Raumfahrtsystemen zur Unterstützung
des Katastrophenmanagements;

v) Internationales sonnenphysikalisches Jahr 2007;

c) die folgenden Einzelfragen und Diskussionspunkte
behandeln: Untersuchung der physikalischen Eigenschaften
und der technischen Merkmale der geostationären Umlauf-
bahn sowie ihrer Nutzung und Anwendungsmöglichkeiten,
auch auf dem Gebiet der Weltraumkommunikation, und ande-
rer Fragen im Zusammenhang mit Entwicklungen der Welt-
raumkommunikation, unter besonderer Berücksichtigung der
Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungsländer;

11. nimmt davon Kenntnis, dass der Unterausschuss Wis-
senschaft und Technik auf seiner vierundvierzigsten Tagung
dem Ausschuss seinen Vorschlag für den Entwurf einer vor-
läufigen Tagesordnung für die fünfundvierzigste Tagung des
Unterausschusses im Jahr 2008 vorlegen wird;

12. macht sich die Empfehlung des Ausschusses zu ei-
gen, den Ausschuss für Weltraumforschung und die Interna-
tionale Astronautische Föderation zu bitten, in Verbindung mit
den Mitgliedstaaten ein Symposium zum Thema „Die Nut-
zung der äquatorialen Umlaufbahn für Raumfahrtanwendun-
gen: Herausforderungen und Chancen“ zu veranstalten, das in
der ersten Woche der vierundvierzigsten Tagung des Unter-
ausschusses Wissenschaft und Technik unter möglichst breiter
Beteiligung abgehalten werden soll;

13. kommt überein, dass der Unterausschuss Wissen-
schaft und Technik auf seiner vierundvierzigsten Tagung im
Zusammenhang mit den Ziffern 10 a) ii) und iii) sowie 11 die
Plenararbeitsgruppe wieder einberufen soll;

14. kommt außerdem überein, dass der Unterausschuss
Wissenschaft und Technik jederzeit während seiner vierund-
vierzigsten Tagung im Zusammenhang mit Ziffer 10 b) i) seine
Arbeitsgruppe Weltraummüll wieder einberufen kann, mit
dem Auftrag, die sich aus der Überweisung der Leitlinien an
die nationale Ebene ergebenden Stellungnahmen und alle wei-
teren Entwicklungen, insbesondere das Verhältnis zwischen
dem überarbeiteten Entwurf der Leitlinien für die Eindäm-

mung des Weltraummülls und nuklearen Energiequellen im
Weltraum, zu prüfen26;

15. kommt ferner überein, dass der Unterausschuss Wis-
senschaft und Technik auf seiner vierundvierzigsten Tagung
im Zusammenhang mit Ziffer 10 b) ii) seine Arbeitsgruppe für
den Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum wieder
einberufen soll und dass die Arbeitsgruppe in der Zeit zwi-
schen den Tagungen ihre Arbeit an den Themen fortsetzen soll,
die in dem von dem Unterausschuss auf seiner zweiundvier-
zigsten Tagung geänderten und von dem Unterausschuss auf
seiner dreiundvierzigsten Tagung und dem Ausschuss auf sei-
ner neunundvierzigsten Tagung vereinbarten mehrjährigen
Arbeitsplan27 beschrieben sind;

16. kommt überein, dass der Unterausschuss Wissen-
schaft und Technik auf seiner vierundvierzigsten Tagung im
Zusammenhang mit Ziffer 10 b) iii) für ein Jahr eine Arbeits-
gruppe für erdnahe Objekte im Einklang mit dem diesen Punkt
betreffenden Arbeitsplan einsetzen soll28;

17. billigt das Programm der Vereinten Nationen für
Raumfahrtanwendungen für das Jahr 2007, das der Sachver-
ständige für Raumfahrtanwendungen dem Ausschuss vorge-
schlagen und der Ausschuss gebilligt hat29;

18. stellt mit Befriedigung fest, dass im Einklang mit Zif-
fer 30 der Resolution 50/27 der Generalversammlung vom
6. Dezember 1995 die regionalen Ausbildungszentren für
Weltraumwissenschaft und -technik in Afrika mit Französisch
beziehungsweise Englisch als Unterrichtssprache in Marokko
beziehungsweise Nigeria sowie das Ausbildungszentrum für
Weltraumwissenschaft und -technik in Asien und im Pazifik
und das Regionale Ausbildungszentrum für Weltraumwissen-
schaft und -technik in Lateinamerika und der Karibik mit dem
Büro für Weltraumfragen ein Angliederungsabkommen ge-
schlossen und ihre Ausbildungsprogramme im Jahr 2006 fort-
gesetzt haben;

19. kommt überein, dass die in Ziffer 18 genannten regio-
nalen Zentren dem Ausschuss auch künftig jährlich über ihre
Tätigkeit Bericht erstatten sollen;

20. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Beitrag
des Unterausschusses Wissenschaft und Technik und den An-
strengungen der Mitgliedstaaten und des Büros für Weltraum-
fragen zur Förderung und Unterstützung der im Rahmen des
Internationalen sonnenphysikalischen Jahres 2007 organisier-
ten Aktivitäten;

21. nimmt außerdem mit Befriedigung davon Kenntnis,
dass die Konferenz afrikanischer Führer über Weltraumwis-
senschaft und -technik im Dienste einer nachhaltigen Entwick-

25 Siehe A/AC.105/848, Anhang II, Ziff. 6, für Punkt i); ebd., Anhang III,
Ziff. 8, für Punkt ii); ebd., Anhang I, Ziff. 20 und A/AC.105/869, An-
hang I, Ziff. 22, für Punkt iii); A/AC.105/823, Anhang II, Ziff. 15 und
A/AC.105/848, Anhang I, Ziff. 21, für Punkt iv); A/AC.105/848, An-
hang I, Ziff. 22, für Punkt v).

26 Siehe A/AC.105/869, Ziff. 101, und Anhang II, Ziff. 8.
27 Siehe A/AC.105/848, Anhang III, Ziff. 8; A/AC.105/869, Anhang III;
und Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Sup-
plement No. 20 (A/61/20), Ziff. 139-141.
28 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session,
Supplement No. 20 (A/61/20), Ziff. 178.
29 Ebd., Ziff. 81 und 87; siehe auch A/AC.105/861, Abschn. II und III und
Anhang III.
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lung, die erstmalig vom 23. bis 25. November 2005 stattfand
und von der Regierung Nigerias in Zusammenarbeit mit den
Regierungen Algeriens und Südafrikas ausgerichtet wurde, al-
le zwei Jahre stattfinden wird;

22. nimmt mit Anerkennung davon Kenntnis, dass die
fünfte Weltraumkonferenz des amerikanischen Kontinents un-
ter der Schirmherrschaft des Büros für Weltraumfragen, der
Europäischen Weltraumorganisation und der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
vom 24. bis 28. Juli 2006 in Quito abgehalten wurde und dass
die Regierung Chiles mit Unterstützung der Regierung Ko-
lumbiens am 28. und 29. März 2006 ein Vorbereitungstreffen
für diese Konferenz abhielt, stellt fest, dass das Thema der
fünften Konferenz „Regionale Weltraumzusammenarbeit im
Dienste der Sicherheit und der menschlichen Entwicklung“
lautete und dass ihre Ergebnisse in der Erklärung von San
Francisco de Quito und in dem Aktionsplan der Konferenz auf-
geführt sind, stellt außerdem fest, dass Ecuador für einen Zeit-
raum von drei Jahren das vorläufige Sekretariat der Konferenz
übernehmen und während dieses Zeitraums für die Durchfüh-
rung der empfohlenen Aktivitäten und Programme zuständig
sein und zu diesem Zweck mit der internationalen Sachver-
ständigengruppe zusammenarbeiten wird, und stellt ferner
fest, dass die sechste Weltraumkonferenz des amerikanischen
Kontinents im Jahr 2009 in Guatemala stattfinden wird;

23. stellt mit Befriedigung fest, dass das Übereinkommen
über die Gründung der Asiatisch-Pazifischen Organisation für
Weltraumzusammenarbeit am 28. Oktober 2005 in Beijing zur
Unterzeichnung aufgelegt wurde, dass das Übereinkommen
bis zum 1. Juni 2006 von neun Staaten unterzeichnet wurde
und dass das Übereinkommen, sobald es von fünf Staaten ra-
tifiziert wurde, in Kraft treten und somit die Organisation mit
ihrem Amtssitz in Beijing begründen wird;

24. hält es für unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten dem
Problem der Zusammenstöße von Weltraumgegenständen, na-
mentlich solchen, die nukleare Energiequellen verwenden, mit
Weltraummüll sowie anderen Aspekten des Weltraummülls
mehr Beachtung schenken, fordert die Fortsetzung der einzel-
staatlichen Forschungsarbeiten über diese Frage, die Entwick-
lung besserer Technologien zur Überwachung von Weltraum-
müll und die Zusammenstellung und Verbreitung von Daten
über Weltraummüll, vertritt außerdem die Auffassung, dass
dem Unterausschuss Wissenschaft und Technik im Rahmen
des Möglichen Informationen darüber zur Verfügung gestellt
werden sollen, und ist sich darüber einig, dass es internationa-
ler Zusammenarbeit bedarf, damit vermehrt geeignete und ko-
stengünstige Strategien zur Minimierung der Auswirkungen
von Weltraummüll auf künftige Raumfahrtmissionen erarbei-
tet werden können;

25. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen, die in
der Raumfahrt führend sind, nachdrücklich auf, als wesentli-
che Voraussetzung für die Förderung der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Welt-
raums für friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum beizutragen;

26. unterstreicht die Notwendigkeit, stärkeren Nutzen
aus der Raumfahrttechnik und ihren Anwendungen zu ziehen

und zu einer geordneten Ausweitung der Weltraumtätigkeiten
beizutragen, die einem anhaltenden Wirtschaftswachstum und
einer nachhaltigen Entwicklung in allen Ländern förderlich
sind, einschließlich der Abmilderung von Katastrophenfolgen,
insbesondere in den Entwicklungsländern;

27. stellt fest, dass die Weltraumwissenschaft und -tech-
nik und ihre Anwendungen wichtige Beiträge zur Entwicklung
und zum Wohlergehen auf wirtschaftlichem, sozialem und
kulturellem Gebiet leisten könnten, wie aus der Resolution
„Das Jahrtausend des Weltraums: Wiener Erklärung über den
Weltraum und die menschliche Entwicklung“15 hervorgeht;

28. erklärt erneut, dass die Aufmerksamkeit insbesonde-
re der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten
Nationen für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick-
lung und damit zusammenhängende Gebiete mit Vorrang auf
die Vorteile der Raumfahrttechnik und ihrer Anwendungen
gerichtet und der Einsatz der Raumfahrttechnik gefördert wer-
den soll, um die Ziele dieser Konferenzen und Gipfeltreffen zu
erreichen und die Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen16 umzusetzen;

29. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Aufnahme der Frage des Einsatzes der Raum-
fahrttechnik in die Berichte des Generalsekretärs an die großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung sowie in
die aus diesen Konferenzen und Gipfeltreffen hervorgegange-
nen Ergebnisse und Verpflichtungen30;

30. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den verstärkten
Anstrengungen, die der Ausschuss und sein Unterausschuss
Wissenschaft und Technik sowie das Büro für Weltraumfra-
gen und die Interinstitutionelle Tagung über Weltraumtätig-
keiten unternommen haben, um den Einsatz der Weltraumwis-
senschaft und -technik und ihrer Anwendungen zu fördern, in-
dem sie die in dem Durchführungsplan des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Johannes-
burg“)31 empfohlenen Maßnahmen ausführen;

31. fordert die Stellen des Systems der Vereinten Natio-
nen, insbesondere diejenigen, die an der Interinstitutionellen
Tagung über Weltraumtätigkeiten beteiligt sind, nachdrück-
lich auf, in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss zu prüfen, wie
die Weltraumwissenschaft und -technik und ihre Anwendun-
gen zur Umsetzung der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen beitragen könnten, insbesondere in Bereichen, die
unter anderem mit der Ernährungssicherheit und mit verstärk-
ten Bildungsmöglichkeiten zusammenhängen;

32. bittet die Interinstitutionelle Tagung über Weltraum-
tätigkeiten, auch künftig zur Arbeit des Ausschusses beizutra-
gen und dem Ausschuss und seinem Unterausschuss Wissen-

30 A/61/495.
31 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
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schaft und Technik über die Arbeit auf ihren Jahrestagungen
Bericht zu erstatten;

33. stellt mit Befriedigung fest, dass die offenen infor-
mellen Sitzungen, die in Verbindung mit den Jahrestagungen
der Interinstitutionellen Tagung für Weltraumtätigkeiten ab-
gehalten werden und an denen Vertreter der Mitgliedstaaten
und Beobachter im Ausschuss teilnehmen, einen konstrukti-
ven Mechanismus zur Durchführung eines aktiven Dialogs
zwischen den Stellen des Systems der Vereinten Nationen und
den Mitgliedstaaten und Beobachtern im Ausschuss darstel-
len;

34. legt den Stellen des Systems der Vereinten Nationen
nahe, sich in vollem Umfang an der Arbeit der Interinstitutio-
nellen Tagung für Weltraumtätigkeiten zu beteiligen;

35. stellt fest, dass die Raumfahrttechnik eine zentrale
Rolle bei der Katastrophenvorsorge spielen könnte;

36. ersucht den Ausschuss, auch weiterhin mit Vorrang
zu prüfen, wie der Weltraum friedlichen Zwecken vorbehalten
werden kann, und der Generalversammlung auf ihrer zweiund-
sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten, und ist sich
einig, dass der Ausschuss bei seiner Behandlung dieser Ange-
legenheit weiter prüfen könnte, wie die regionale und interre-
gionale Zusammenarbeit auf der Grundlage der aus der Welt-
raumkonferenz des amerikanischen Kontinents und der Kon-
ferenz afrikanischer Führer über Weltraumwissenschaft und
-technik im Dienste einer nachhaltigen Entwicklung gewon-
nenen Erfahrungen gefördert werden und welche Rolle die
Raumfahrttechnik bei der Umsetzung der aus dem Weltgipfel
für nachhaltige Entwicklung hervorgegangenen Empfehlun-
gen übernehmen könnte;

37. stellt mit Befriedigung fest, dass der Ausschuss eine
engere Verbindung zwischen seiner Arbeit zur Umsetzung der
Empfehlungen der UNISPACE III und der Arbeit der Kom-
mission für Nachhaltige Entwicklung herstellte, indem er zu
den Themenbereichen beitrug, mit denen sich die Kommission
befasst;

38. kommt überein, dass die Direktorin der Abteilung
Nachhaltige Entwicklung der Sekretariats-Hauptabteilung
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten zur Teilnahme
an den Tagungen des Ausschusses eingeladen werden soll, um
diesen darüber zu informieren, auf welche Weise er am besten
zur Arbeit der Kommission für Nachhaltige Entwicklung bei-
tragen könnte, und dass der Direktor des Büros für Weltraum-
fragen an den Tagungen der Kommission teilnehmen soll, um
das Bewusstsein für den Nutzen der Weltraumwissenschaft
und -technik im Dienste einer nachhaltigen Entwicklung zu
fördern; 

39. nimmt mit Anerkennung davon Kenntnis, dass der In-
ternationale Ausschuss für globale Satellitennavigationssyste-
me auf freiwilliger Basis als informelles Organ mit dem Ziel
geschaffen wurde, je nach Bedarf die Zusammenarbeit in An-
gelegenheiten von gemeinsamem Interesse, die die zivile sa-
tellitengestützte Positionsbestimmung, Navigation, Zeitbe-
stimmung und entsprechende Mehrwertdienste betreffen, so-
wie die Kompatibilität und Interoperabilität globaler Satelli-
tennavigationssysteme zu fördern und gleichzeitig ihren

Einsatz zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung, insbeson-
dere in den Entwicklungsländern, auszuweiten;

40. stellt fest, dass das Büro für Weltraumfragen eine
Reihe der in dem Aktionsplan des Ausschusses für die fried-
liche Nutzung des Weltraums zur weiteren Umsetzung der
Empfehlungen der UNISPACE III vorgesehenen Maßnahmen
zur Durchführung durch das Büro in sein Arbeitsprogramm in-
tegrieren könnte32 und dass einige dieser Maßnahmen nur dann
in sein Arbeitsprogramm integriert werden könnten, wenn zu-
sätzliche personelle und finanzielle Ressourcen bereitgestellt
würden33;

41. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu
dem Treuhandfonds für das Programm der Vereinten Nationen
für Raumfahrtanwendungen beizutragen, um das Büro für
Weltraumfragen verstärkt in die Lage zu versetzen, im Ein-
klang mit dem Aktionsplan des Ausschusses technische und
juristische Beratungsdienste zu erbringen und Pilotprojekte
einzuleiten und dabei die von dem Ausschuss vereinbarten
vorrangigen Themenbereiche weiter zu verfolgen;

42. kommt überein, dass der Ausschuss als Teil seiner
Behandlung des Programms der Vereinten Nationen für
Raumfahrtanwendungen unter dem Tagesordnungspunkt „Be-
richt des Unterausschusses Wissenschaft und Technik“ auch
weiterhin einen Bericht über die Tätigkeit des Internationalen
satellitengestützten Such- und Rettungssystems behandeln
soll, und bittet die Mitgliedstaaten, über ihre Tätigkeiten im
Zusammenhang mit diesem System Bericht zu erstatten;

43. ersucht den Ausschuss, auf seiner fünfzigsten Ta-
gung die Behandlung des Tagesordnungspunkts „Nebenpro-
dukte der Raumfahrttechnik: Bestandsaufnahme“ fortzuset-
zen;

44. ersucht den Ausschuss in Anbetracht der Bedeutung
von Weltraum und Bildung außerdem, auf seiner fünfzigsten
Tagung unter dem Tagesordnungspunkt „Weltraum und Ge-
sellschaft“ die Behandlung des in den Mittelpunkt der Erörte-
rungen für den Zeitraum 2004-2006 gestellten Sonderthemas
„Weltraum und Bildung“ fortzusetzen, im Einklang mit dem
von dem Ausschuss verabschiedeten Arbeitsplan34;

45. kommt überein, dass der Ausschuss auf seiner fünf-
zigsten Tagung die Behandlung des Tagesordnungspunkts
„Weltraum und Wasser“ fortsetzen soll;

46. kommt außerdem überein, dass während der fünfzig-
sten Tagung des Ausschusses ein Symposium über Weltraum
und Wasser abgehalten werden soll;

47. stellt mit Befriedigung fest, dass der Ausschuss über-
einkam, auf seiner fünfzigsten Tagung unter dem Tagesord-
nungspunkt „Sonstige Fragen“ die Frage der künftigen Rolle
und Aktivitäten des Ausschusses zu behandeln, und feststellte,

32 Siehe A/AC.105/L.262.
33 Ebd., Anhang, Ziff. 6.
34 Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Sup-
plement No. 20 (A/58/20), Ziff. 239; und ebd., Sixty-first Session, Sup-
plement No. 20 (A/61/20), Ziff. 245 und 260.
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dass der Vorsitzende des Ausschusses zwischen den Tagungen
offene informelle Konsultationen mit dem Ziel durchführen
könnte, dem Ausschuss eine Liste der auf seiner nächsten Ta-
gung zu berücksichtigenden Elemente vorzulegen;

48. kommt überein, in die Tagesordnung der fünfzigsten
Tagung des Ausschusses einen neuen Punkt „Internationale
Zusammenarbeit bei der Förderung der Nutzung von aus dem
Weltraum gewonnenen Geodaten zu Gunsten der nachhaltigen
Entwicklung“ im Rahmen eines mehrjährigen Arbeitsplans35

aufzunehmen;

49. kommt außerdem überein, dass während der fünfzig-
sten Tagung des Ausschusses eine Sachverständigengruppe
für Aktivitäten auf dem Gebiet der Erforschung des Weltraums
unter Beteiligung des Privatsektors zusammentreten soll;

50. stellt mit Befriedigung fest, dass die Gruppe der afri-
kanischen Staaten, die Gruppe der asiatischen Staaten, die
Gruppe der osteuropäischen Staaten, die Gruppe der latein-
amerikanischen und karibischen Staaten und die Gruppe der
westeuropäischen und sonstigen Staaten im Einklang mit der
von dem Ausschuss auf seiner sechsundvierzigsten Tagung er-
zielten Vereinbarung über Maßnahmen betreffend die künfti-
ge Zusammensetzung der Präsidien des Ausschusses und sei-
ner Nebenorgane36 und auf der Grundlage der Maßnahmen be-
treffend die Arbeitsmethoden des Ausschusses und seiner Ne-
benorgane37 ihre jeweiligen Kandidaten für die Ämter des
Vorsitzenden des Unterausschusses Wissenschaft und Tech-
nik, des Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschus-
ses, des Vorsitzenden des Unterausschusses Recht, des Vor-
sitzenden des Ausschusses und des Zweiten Stellvertretenden
Vorsitzenden/Berichterstatters des Ausschusses für den Zeit-
raum 2008-2009 benannt haben;

51. billigt die in Ziffer 50 genannte Zusammensetzung
der Präsidien des Ausschusses und seiner Nebenorgane für den
Zeitraum 2008-2009 und kommt überein, dass der Ausschuss
und seine Unterausschüsse ihre Amtsträger auf ihren jeweili-
gen Tagungen im Jahr 2008 gemäß dieser Zusammensetzung
wählen sollen;

52. stellt fest, dass es jeder Regionalgruppe obliegt, die
Beteiligung der Mitgliedstaaten des Ausschusses, die auch
Mitglieder der jeweiligen Regionalgruppe sind, an der Arbeit
des Ausschusses und seiner Nebenorgane aktiv zu fördern, und
kommt überein, dass die Regionalgruppen diese den Aus-
schuss betreffende Angelegenheit im Kreise ihrer Mitglieder
prüfen sollen;

53. ersucht die Stellen des Systems der Vereinten Natio-
nen und die anderen internationalen Organisationen, ihre Zu-
sammenarbeit mit dem Ausschuss fortzusetzen und gegebe-
nenfalls zu vertiefen und ihm Berichte über die Fragen zu über-

mitteln, die der Ausschuss und seine Nebenorgane im Rahmen
ihrer Tätigkeit behandeln.

RESOLUTION 61/112

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 14. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 10 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/407, Ziff. 19)38:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, In-
donesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongo-
lei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama,
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumä-
nien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São To-
mé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik, Zypern. 

Dagegen: Israel.
Enthaltungen: Fidschi, Kamerun, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte

Staaten von), Nauru, Palau, Papua-Neuguinea, Tuvalu, Vanuatu, Vereinigte
Staaten von Amerika.

61/112. Hilfe für Palästinaflüchtlinge

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 194 (III) vom 11. De-
zember 1948 sowie auf alle ihre späteren Resolutionen zu die-
ser Frage, namentlich Resolution 60/100 vom 8. Dezember
2005, 

35 Ebd., Sixty-first Session, Supplement No. 20 (A/61/20), Ziff. 301-303.
36 Ebd., Fifty-eighth Session, Supplement No. 20 (A/58/20), Anhang II,
Ziff. 4-9.
37 Ebd., Fifty-second Session, Supplement No. 20 (A/52/20), Anhang I;
siehe auch Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Ses-
sion, Supplement No. 20 (A/58/20), Anhang II, Anlage III.

38 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bel-
gien, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Guinea, Indonesien, Irak, Irland, Italien, Jemen, Jordanien,
Katar, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lettland, Libanon, Litauen,
Luxemburg, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Moldau, Na-
mibia, Niederlande, Oman, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Slowakei, Slowenien, Soma-
lia, Spanien, Südafrika, Sudan, Tschechische Republik, Tunesien, Un-
garn, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Zypern und Palästina.




